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Zeitpunkt des Forderungsübergangs auf den Sozialhilfeträger          
- BGH-Urteil vom 13.02.1996 - VI ZR 318/94 
 
Zeitpunkt des Forderungsübergangs auf den Sozialhilfeträger (§ 844   
Abs. 2 BGB; § 116 Abs. 1 SGB X; § 90 BSHG a.F.);                     
hier: Urteil des Bundesgerichtshofes (BGH) vom 13.02.1996            
      - VI ZR 318/94 - (Zurückverweisung an das Berufungsgericht)    
Der BGH hat mit Urteil vom 13.02.1996 - VI ZR 318/94 - folgendes     
entschieden:                                                         
Leitsatz:                                                            
Der Schadensersatzanspruch aus § 844 Abs. 2 BGB geht bereits mit     
der Verletzung des Unterhaltspflichtigen auf den Sozialhilfeträger   
über, wenn schon zu dieser Zeit mit dessen Leistungspflicht          
gegenüber dem Unterhaltsberechtigten ernsthaft zu rechnen ist.       
Nach der Stichtagsregelung des Art. II § 22 des Gesetzes vom         
4. November 1982 (BGBl. I S. 1450) ist § 90 BSHG a.F. und nicht      
§ 116 SGB X anzuwenden, wenn die Verletzung des                      
Unterhaltspflichtigen vor dem 1. Juli 1983 erfolgt ist, auch wenn    
sein Tod erst nach diesem Zeitpunkt eingetreten ist.                 
 

 

 


